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Sumnary: After Thomas Szasz sent his articte ,The psychiatric
Will< (about a legal protection against involuntuy psychiatic treat-
ment) to translate into German language, it was discussed in the
Berlin movement of victins and suruivors of psychiatry. The Psy-
chiatric Will is not comparable with crisis cards or treatment con-
tracts: The right of self-determination is protected by the generat
human ights' declarations and is more than a wish or a subject
under negotiation. lMth a lawyer's help Szasz' aticle "Das Psych-
iatrische TestamentK (Berlin lgs7) was published including ttte
first formal instructions, how to use the Psychiatric Will. ln a state
of undoubted normality people can write down their will about
psychiatric teatment or about non-treatment in the event that they
are brought into a madhouse and called ,mentally ill* and ,in need
of.( neuroleptics or electroshock. ln allthe yeas since then, if the
Psychiatric WI was wfiften conectly and a lawyer and the as-
signed persons of trust have been active to enforce the wriUen witt
of the inmate, no psychiatist has risked violating the Psychiatric
Will. ln 1990 the thst leader of a Berlin psychiatric institution
promised publicly, that in his institution Psychiatric Wills would be
accepted without any discussion. Judges explained that they
would not and could not impose any treatment-guardianships upon
inmates, if these resist treatment but have a Psychiatic Wilt written
well before nmnitment to suppose a different >will< of the rysy-
chotico subject.
Nevertheless only persons with Psychiatric Wills ae protected.
The majority of numal patients is with poor legal protection against
forced psychiatric treatment, without information about the risß of
neuroleptic and other psychiatric drugs and shock-methods.
ln the formal declaration of intend people can write down individual
orders respective the treatnent. Finally, the early reflection on
poxible future problens (Who willhetp really if help is needed?
What do I need it lgo crazy? etc.) has abigtherapeuticalvalue and
may result in a decrease of danger getting psychiatrized. And a
corred Psychiatric Will makes the life sfill more sewre against
psychiatric assault. As a result of the Psyehiatric Will's nnvincing
logic - further developed in the articles ,Theorie und pruis des
Psychiatrischen Testamentso (Lehmann lggSa) and ,Das formel-
le Psychiatrische Testament: Gebrauchsanweisung und Muster-
texk (Rolshoven/Rudel 1993) - the international movement of
users, victims and survivors of psychiatry took on this exemplary
strategy of self-defense and self- responsibility.

1 Arli.l, to fie lecture "lhe Psychiatric Will" (ole testanent psychiatrique.) al
the conference RESPONSABILITE, DROTTS ET PROTECTTON DANS LE
CHAMP DE t.A SANTE MENTALE EN EURoPE, Madrid 7. - 9. october 1994.
organized by the Comit6 Europden: Droit, Ethique et Psychiaüie (C.E.D.E.p.,
Seccion espanola)

Das Psychiatrische Testament

Am 6. Dezember 1989 erklärte der Psychiater Karl Kreutzberg
öffentlich, es bestehe in seiner Anstalt

... zwischen Arzten und Pflegepersonal Konsens, das
Psychiatrische Testament zu respektieren. Er konnte be-
richten, daß von zwei eingewiesenen Patienten bekannt
wwde, daß diese ein Psychiatdsches Testament hatten.
In einem Fall wurde jedoch erst nach der Medikation
bekannt, daß ein Psychiatdsches Testament existiert, im
zweiten Fall wa es rechEeitig bekannt. Hier wurde auf
dne fvledikation verzichtet... (zit.n. Protokoll 1989, S. g)

Der dies sagte, trägt immerhin den Titel ,Chefarzt der Psychiatri-
schen Abteilung des Krankenhauses Spandau, örtlicher Bereich
Havelhöheo; ich zitiere ihn, um die premiere der offiziellen Anerken-
nung des Psychiatrischen Testaments durch einen Vertreter der
institutionellen Psychiatrie wiederzugeben.
1982 hatte der Psychiater Thomas Szasz die ldee der Vorausverfü-
gung.für den Fall einer geplanten unfreiwilligen Behandlung publi-
ziert. lst diese Verfügung vorher im Zustand der nichtangezweifel-
ten Normalität schriftlich niedergelegt, müßte sie in Anlehnung an
die jeweiligen internationalen, nationalen und lokalen Gesetze
rechtswirksam sein:

Gestaltet nach dem Modell des Letzten Willens und des
Willens zu Lebzeiten sieht das uPsychiatrische Testa-
ment,( einen Mechanismus vor, bei dem Personen im
Zustand der Rationalittit und Normalität planen können,
welche Behandlung sie ftir die Zukunft wünschen, sollten
andere sie als verrück oder krank betrachten. Bei Perso-
nen, die die Kraft einer Psychose fürchten und die sich,
um sich vor der Psycfrose zu schüEen, einspenen las-
sen wollen, könnte im ,Bedarfsfallo die Anwendung psy-
chiatrischer Zwangsmaßnahmen ein Psychiatrisches Tb-
stament zum Tragen kommen lassen, das sich in über-
einstimmung mit der Glaubenshaltung dieser Personen
befindet. Bei Personen, die die Gewalt der Psychiatrie
fürchten und die, um sich vor der Psychiatrie zL schüt-
zen, das Rechtverlangen, diese zurückzuweisen, könnte
- unbeschadet der uNotwendigkeik - die Anwendung
psychiatischer Zwangsmaßnahmen ebenfalls ein psych-
iatrisches Testament zum Tragen kommen lassen,-das
siöh mit der Überzeugung dei Betroffenen deckt. Auf
diese Weise würde niemand, der an psychiatrischen
SchuE glaubt, dessen vermeintlicher Wohltaten beraubt,
während niemand, der nicht an die Psychiatrie glaubt,
gegen ihren oder seinen Willen deren Anspruch und
Praktiken untenvorfen würde. (Szasz 1987, S. 8)

Szasz schickte seinen Artikel einer Berliner Organisation von 0p-
fern, Nutzern und Überlebenden der Psychiatriä zur Publikation in
deutscher Sprache. Deren Mitglieder übersetzten den Text jedoch
nicht nur, sondern entwickelten gemeinsam mit dem Berliner
Rechtsanwalt Hubertus Rolshoven eine Mustererklärung, die als
Grundlage der eigenen Willenserklärung dient. Vonangigei Ziel von
Selbsthilfegruppen von Psychiatrie-Betroffenen ist die Durchset-
zung eines diagnosenunabhängigen Rechts auf Selbstbestim-
mung. Angesichts psychiatrischer Bedrohung in Form von Zwangs-
untabringung sowie Zwangsverabreichung von Elektroschocks
und neurotoxischen Psychodrogen sind Rechtsschutz und Selbst-
hilfe in Freiheit und Selbstverantwortung wichtig, unr Verrücktheit
als Moglichkeit angemessener Verarbeitung normaler Wirklichkeit
zu erkennen und die Lösung realer und existentieller probleme
anzupacken (Lehmann 1994a). Dies gilt um so mehr, als die moder-
ne biologische Sozialpsychiatrie nichts von ihrer prinzipiellen Ge-
fährlichkeit verloren hat, die schon einmal für Hundertausende von
Psychiatrie-Betroffenen zur Katastrophe geführt hat (Lehmann
1994b).



Gebrauchsanweisung des Psychiatrischen Testaments

Der aktuelle Musterentwurf des Psychiatrischen Testaments, veröf-
fentlicht von Hubertus Rolshoven und Peter Rudel in ustatt Psych-
iatrie* (Kempker/Lehmann 1993), ist in allgemeiner Form gehalten,
notwendigenreise am deutschen Recht orientiert und enthält teil-
weise lediglich beispielhafte Vorausbestimmungen. lm eigenilichen
Psychiatrischen Testament, dem Haupttext, erteilt man den Vertrau-
enspersonen und ggf. den vom Gericht einzusetzenden Betreuern
und Betreuerinnen mit vormundschaftlichen Befugnissen spezielle
Handlungsanweisungen. Zusätzliche individuelle Vorausverfügun-
gen für den Fall psychiatrischer Aufenthalte bzw. Behandlungs-
maßnahmen können selbst entworfen und schriftlich hinzugefügt
werden.
Wenn die Testierenden, die Bestätigungsperson und die Rechtsan-
wältin bzw. der Rechtsanwalt das Psychiatrische Testament in die
(vorerst) endgültige Form gebracht und unterzeichnet haben, ist es
formell korrekt erstellt und kann an die einzelnen Vertrauensperso-
nen geschickt werden. Es sollte bei einer oder mehreren Vertrauen-
spersonen und der Anwaltskanzlei hinterlegt werden. Zuhause in
den persönlichen Unterlagen sollte ebenfalls eine Ausfertigung ver-
wahrt werden, auch für Dritte auffindbar. In den persönlichen Unter-
lagen sollte folgender Hinweis vermerkt sein:

Achtung! lch habe ein Psychiatrisches Testament enich-
tet. Danach sind Psychiatriemaßnahmen an meiner Per-
son nur unter sehr wichtigen Einschränkungen zulässig.
Wann immer eine amüiche oder sonsliqe b-erufliche Tä-
tigkeit mit Bezug auf mein Geistes-, Säebn- oder Ge-
mütsleben beabsichtigt oder begonnen wird, sei es in-
ner- oder außerhalb von Psychiatrischen Anstalten bzw.
psychiatrischer Sonderabteilungen von Kankenhäusern
oder sonstiger Einrichtungen oder gar bei mir zuhause,
muß dies sofort telefonisch und schrifüich mitqeteilt wer-
den an:
(Vertrauenspersonen und Anwalts- oder Notarkanzlei mit
Namen, Anschriften, FAX- und/oder Telefonnummern)
(Ort, Datum, Unterschrift)

Das Psychiatrische Testament sollte von dem/r Betroffenen regel-
mäßig in Abständen von etwa einem Jahr aktualisiert, d.h. mit
Datumsangabe neu unterschrieben werden. Wenn man sich in
einer psychiatrischen Einrichtung, einem allgemeinen Krankenhaus
oder einem Heim befindet und psychiatrisch behandelt werden soll,
muß man nun dafür sorgen, daß die Mitmenschen merken, daß
man in Gefahr ist. Jetzt sind die Vertrauenspersonen zu informie-
ren, die Anstalt oder das Krankenhaus vom Psychiatrischen Testa-
ment in Kenntnis zu setzen, und es gilt, auf die Einhaltung der" gaben zu drängen. Sollten sich die Behandler nicht an die
=<stimmungen halten, muß ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsan-
wältin eingeschaltet werden. In einem besondern Teil ,Bssen6s.
heiten meiner Lebensführung und mein Wille bezüglich des Um-
gangs mit mir,, kann man in heier Form die höchstpersönlichen
Wünsche, den Willen und durchaus auch lhre zugrunde liegenden
Uberzeugungen darstellen. Der Benennung von Wünschen an die-
ser Stelle sind keine Grenzen gesetzt. Eine ausführliche Darstel-
lung auch der Überlegungen 

-erleichtert 
die Durchsetzung des

Psychiatrischen Testaments, weil deutlich wird, daß der erklärte
Wille wohlüberlegt ist.

Typische Verfahren

Wie ein typisches Verfahren ablaufen kann, beschrieben die Anwäl-
te Hubertus Rolshoven und Peter Rudel:

Sie haben formell konekt ein Psychiatrische Testament
erstellt. Einige Zeit später liefert man Sie in die Anstalt
ein, erklärt Sie für psychisch kank und bringt Sie dort
per Beschluß des Vormundschafbgerichb für eine be-
stimmte Zeit vorläufig unter. Nun will der Psychiater
Hand an Sie legen und lhnen irgendwelche Miftel auf-

zwingen. Sie lehnen unter Berufung auf lhr Psychiatri-
sches Testament ab und rufen eine lhrer Vertrauensper-
sonen zu Hilfe. Diese übeneicht dem Psychiater unter
Zeugen lhr Psychiatrisches Testament und/oder beauf-
tragt ggf. den von lhnen vorgesehenen Rechtsanwalt.
Der stellt dem Psychiater ein Schreiben zu, aus dem
hervorgeht, daß er lhre Interessen wahrnimmt, die mo-
mentan lhre Vertrauensperson durchsetzt. Der Psychia-
ter fürchtet Regreßansprüche und verzichtet auf die ge-
waltsame Verabreichung von Neuroleptika. Er bietet sie
an, macht sie lhnen schmackhaft, Sie lehnen ab. lhre
Vertrauenspersonen, Freunde und Freundinnen besu-
chen Sie in der Anstalt, der Psychiater erträigt lhren -
nicht durch Neuroleptika veränderten - Anblick und die
Unruhe, die Sie auf der Station auslösen, nicht mehr und
setzt sich für eine rasche Freilassuno ein.
Eine anderer Ablauf: In der genannlen Situation wehren
Sie sich gegen die Behandlung, lhnen soll ein Betreuer
bestellt werden, der über lhren Kopf ufür Sieo enßchei-
det. lhre VerüauensDerson, vertreten durch lhren Anwalt.
legt die Betreuungöanordnung (Ergänzung 1) vor und
wird darauhin zum Betreuer für den Bereich ,Heilbe-
handlungo bestellt. Nach diesem Akt ist die Vertrauen-
sperson verpflichtet, dem Vormundschaftsgericht die Be-
treuungsanordnung (Ergänzung 2) vorzulegen. In lhrem
Sinne stimmt der Betreuer lhres Vertrauens einer vom
Psychiater gewünschten Neuroleptika-Verabreichung
nicht zu. Der Psychiater sagt, er habe außer Neurolepti-
ka nichts anzubieten, und fordert vom Gerlcht die Abbe-
rufung lhres Betreuers. lhr Rechtsanwalt legt den Haupt-
text vor, um lhren rechtzeitlg erklärten Willen durchzuset-
zen. Bei Gefahr im Verzug, d.h. wachsender Ungeduld
des Psychiaters, der erkennen läßt, daß er sich über die
Gesetzeslage hinwegsetzen und seine von ihm favori-
sierte Behandlungsmaßnahme ohne richterliche Geneh-
migung vollziehen will, legt lhre Vertrauensperson schon
vorab unter Zeugen den Haupttext lhres Psychiatrischen
Testamenb vor und gibt ihn zur möglichen späteren Be-
weissicherung zu lhren Anstalßakten. Der Psychiater
wendet sich einem ungeschützten Untergebrachten zu
und verliert das Interesse an lhrer Behandlung. lhre
Freundinnen und Freunde besuchen Sie, kümmern sich
in besonderer Weise um Sie, bis Sie wieder die Anstalt
verlassen können. (Rolshoven/Rudel 1993, S. 287f.)

Spielarten von Willenserklärungen der Psychiater

lm US-amerikanischen Original hatte..Szasz den Begriff ,psychiatric
will( veruendet, dessen wörtliche Ubersetzung ('psychiatrischer
Wille<)jedoch zu dem Fehlschluß verleiten könnte, es handle sich
um den Willen eines Psychiaters. Tatsächlich hatten in der Vergan-
genheit Psychiater immer wieder die ldee ausgesprochen, sich von
zukünftigen Behandlungs-Kandidaten und -Kandidatinnen bereits
im voraus alle möglichen Behandlungsvollmachten erteilen zu las-
sen.
Bereits 1978 trugen die Berliner Psychiater Hanfried Helmchen und
Bruno Müller-Oerlinghausen ihren Wunsch vor, Psychiatrie-Betrof-
fene sollten schon vor Beginn eina anstehenden Behandlung ihre
Einwilligung zu Versuchen mit neuartigen, noch nicht zugelassenen
psychiatrischen Psychopharmaka erklären:

Hierüber sollte man mit Patienten in der Zeiten ihrer oe-
sunden Phasen sprechen, wenn an ihrer Fähigkeit, "We-sen, Bedeutung und Tragweite klinischer Prüfungen ein-
zusehenn, kein Zweifel besteht; und es müßte vielleicht
auch möglich sein, im voraus eine mehr oder minder
spezifizierte Einwilligung zu erhalten, an die man im
Krankheibfalle erinnern kann. (Helmchen/Müller-Oerlino-
hausen 1978, S. 23)

Diese Art von Willenserklärung unterscheidet sich nur unwesentlich
von derjenigen des Psychiaters Paul Appelbaum aus dem



Massachusetts Mental Healh Center (Zentrum tür psychische Ge-
sundheit) in Boston, präsentiert ein Jahr später, 1979, im tVew
England Joumal of Medicine: Danach sollten Persoren im voreus
Bevollmächligte emennen, die dem Psychiater im Bedarfsfall ihre
Einwilligung zur Zwangsbehandlung der'psychotisch' geuordenen
Personen erbilen. Dieser 'Psychiakische Wille' ,... würde aul
Grundlage der eigenen, ralionalen Wünsche des Patienten eine
vernünftige Behandlung edauben.o (Appelbaum 1979) $zasz kiti-
siert diesen Trick, die eigenen psychiatrischen Wünsche zu denje-
nigen da Behandlungsobjekte zu machen, den Betroffenen jedoch
kein Recht zur eigenen Willenserklärung zuzugestehen:

.,, wenn eine Gesellschaft launenhaft und unvorherseh-
bar handell und es dem IndMduum unmfulidr macht, im
voraus die S$ehegeln zu erkennen, die seinen Umgang
mit dem Staat (und dem Psychiater, einem Agenten des
Staales), bestimmen werden, dann hört die Gesellsdraft
auf, frei und zfuilisiert zu sein, und verdient einzig, despo-
tisdt genannt zu werden. (Szasz 1983, S. 346)

Eine weitere Spielart des 'Psychiatrischen Willens' publizierte der
Psychiater Alan Pollack aus Woodland Hills, lQlifomien, 1983 ftir'seine gelegenüich manischen Patienten'. Sinn der von ihm ausge-
arbeiteten Vorausverftigung soll sein, einem Psychiater vorab die
Vollmacht zu einer ubehisteten intensiven ärztlichen Behandlung in
Form der Hospitalisierungn (Pollack 1983) zu erteilen, auch u/enn
die juristischen Bedingungen für eine Zwangsuntabringung nicht
erfüllt werden: Sollten die Betrotfenen nach Meinung des Psychia-
ters bei einem 'Rückfall'den Arbeitsplatz, die Gesundheit und/oder
die venrvandtschafüichen Beziehungen ernsttraft aufs Spiel setzen
und sich dem Angebot einer freiwilligen Anstaltsunterbringung wi-
dersetzen, so darf der Psychiater bei Einverständnis einer im vor-
aus beslimmten dritbn Person filr dreiTage eine Zwangsunterbrin-
gung veranlassen. Der Göttinger Jurist E. Deutsch plädierte 1979 in
der deulschen Neuen Juistßchen Wochenschrfl(1979, S. 1905,
1908) ',beidem zu erwartenden Schub einer Geisteskrankheit( ftjr
die Ven^/irklichung da Selbshestimmung von Psychia[ie-Be[ofie.
nen;in seinen Augen entscheide der Betroffene selbsbestimmt

... jetzt ltir den späteren Fall der kanlöaften Willensun-
freiheit, Indem er jeEt sdton der Behandlung (zustimmt,
P.L.), etwa mit lvledikamenten odel durch Elektrosdrock
.,. (zit,n. Uhlenbruck 1992, S. 199)

ln Schizophrenia Bulletingei*n Madlyn Rosenson von der Natio"
naf Alliance br the Menhlly lll (Nationale Allianz ftir die psychisch
'/uanken) utrd Agnes Made Kasten von der National Depressive and
Manic-Depressive Associatfuin den sogenannten Ulysses-Contract
an. Dabei vergleichen sie 'wahnhafb'Stimmen mit den verderben-
bringenden Lockstimmen der Sirenen; diese, so die griechische
Myfrologie, konnten Ulysses (Odysseus) nur deshalb nichts anha-
ben, da dieser seine Schiffsbesatzung rechEeitig aryrlliessn hat-
te, ihn rcr Passisren der gelährlichen Gewässer an den Mast zu
binden und auf keinen Fall seinen unter dem Einflu0 der Sirenen
selbs$efährdenden Wünschen nachzugeben. Mit einem solchen
Ulysses-Conbact ausgaiislet, krinnten die Betrofferpn schon früh-
zeilig den Weg zu Eleküoschocks und Nerroleptika lreimachen urd
ihre unter Einfruß da'psychischen Krankheif geäußerte Ablehnung
der psychiaFischen Behandlung vabeugend für null und nichtig
erklären (Rosenson/Kaslen 1991). Allerdings erkennsn die beiden
psychiaüisch 1?iligen die Stichhaltigkeit ron Voausvefügungen
grundsätslich an:

Wenn bei einem Patienten die psyüiatdsdren Sympto-
me nadrlassen, kann der auhentisdste Ausdruck seiner
Autonomb dain liegen, daß er lm vorats Entscheidun-
gen ft[den l&ßenfallhifft. (ebd., $. 1)

Wiederum aus Deutschland stammt- Reaktion auf das inzwischen
weil veöreiletete Psychhtrische Teshment -ein sogenannter Be-
handlungswrtrag. Diesen entwickelten ftinf Bielefelder Mitglieder
des deutschsn Burtdesverbands Psyctiafie-Erfahrener e.V. ge-
msinsam mlt Mitgliedern der institutionellen Psychiafie. Angelika
Dietz und Niels Pörksen, beide in da Psychiatrischen Anstalt Bethel

tätig, betonen in einer Psychiaterzeitschrift, wie wichtig in ihrem
Procedere die rechüiche Minderstellung der potentiell psychiatri-
si€rbn'Verfagsparher' gegenüber deren Rechtssicheheit im
Psychiatdschen Testament ist. Offenbar konnten die Psychiater
diesen Bielefelder Befoffenen afolgreich einreden, die Wahrneh-
mung des eigenen Selbstbestimmungsrechts sei als notwendiger-
weise einseitiger Akt stwas Schlimmes:

Wchtig ersüien allen Beteiligten, daß nicht die eine Sei-
le einsdtig ihren Wllen bekundet (wie im Psychiatri-
sfien Teshment) ... (DietzJPörksen 1994, S. 23)

So können in diesem Papie Psychiafrie-Betroffene gemdnsam mit
Psychiatem niederschreiben, wie lange letztere bis zu einer Neuro-
leptika-Verabreichung warten sollen - wobei noch nicht einmal
sicher ist, daß o... eine generelle Ablehnung aller Medikametne (va
allem von Neuroleptika)von allen Beteiligten durchgehalten werden
kann.o (ebd.) Falls Psychiater ihren Drang zur Verabreichung der
neurotoxischen Psychodrogen doch nicht shppen können sollten,
dürfen sich die Betroffenen im uBehandlungsverlrag< Priodtäten
der Zwangsbehandlung wünschen; da die Benennung von Zwangs-
maßnahmen als Zwangsmaßnahmen entwürdigend und stigmati-
sierend sei, werden sie kunerhand als Nolfallmaßnahmen schön-
geredet:

Falls Notfallmaßnahmen unumgänglich sind, ist folgende
Reihenlolge anzustreben (Utte mit Nummem kennze{ch-
nen) und folgendes zu beachten:
..., Ausgangsbeschränkung
.... Zwangsmed[kati0n,,......,....
.... Fixierung
.... lsolierung ........(ebd.)

Entfemt vergleichbar mit dem Psychiatrischen Testament ist die'Crisis Card'der lntemational Self-Advocacy Alliance aus Großbd-
tannien. In dieser Kdsenkarte, zusammengefaltet im Ausweis mit
sich zu fagen, können alle moglichen Wünsche an - moglictnrwei-
se gewaltsam - tätig werdende Psychiater vermerkt werden. Die
Allianz schränkt in einem lnformationsblatt zur Kdsenkarte jedoch
ein, ihr Vorteil liege eher darin, daß die Psychiater die Wünsche der
BeFoffenen überhaupt zur Kenntnis nehmen:

Rechbanwälte prtiften die lQtte sorgfällig und wiesen
dsauf hin, daß sie keine formdlen rechüiüen l(orse
quemen hat. Sie wird r{emanden zu irgendwelden
Handlungen verpfr iüten. (lntemationd Self-Advocry
Alliance 1989)

Notwendigkeit Psychiat rischer Testamente

Das Psychiatrische Testament, wie Szasz es begründete, kann
nicht vw der Untabdngung an sich, rror Fesselung oder vor ande-
rem dsmütigendem Umgang schützen. Auch kann es Behandlungs-
Kandidaten und -Kandidatinnen nicht vor der 'teuren' Verständnislo-
sigkeit bewahen, mit der die Psychiafie aufgrund ihres patdarcha-
lisch und naü,rwissenschaftlich ausgedchhten Denkens der Spa-
che der \bückheit notwendigerweise entgegentdtt (Kempker
199.|). Kernpunkt des Psychiatrischen Testaments ist vielmehr das
Recht auf körperliche Unwrsehrlheit, ein durch Menschenrechtsde-
klaalionen geschülzbs Vafassungsrecht.
Psychiatdsche Anwendungen wie die Venbreichung psychiatri-
scher Psyctnpharmaka oder lnsulin- und Elektoschocks sind risi-
kob*aftete Eingriffe in die körperliche Unversehrheit, deren
Zweckmäßigkeit umstritlen ist. Gemäß psychiafischer lheorie kön-
nen 'psychisch Kranke'diese Anwendungen jedoch nicht wirksam
ablehnen, da ihnen aufgrund ihrer'psychischen Krankheif die Ein-
sicht in die behauptete Notwendigkeit der Behandlung fehle. Men-
schen, die sich Psychiatde-Maßnahmen verbitten, sind von der
Eindchtung wn Vormundschaften bedroht. Stimmt der'psychisch
kranke' fulensch der anstehenden Verabreichung psychiarischer
Anwendungen zu, akzeptieren Psychiata diese Zustimmung pro-
blemlos als wirksam; lehnl er jedoch die vom Psychiata vuge-



schlagenen Maßnahmen ab, so wendet sich dieser an Gerichte, sie
mögen eine Vormundschaft einrichten, da die psychiatrisch vorge-
schlagenen Maßnahmen nicht angenommen worden seien; sie
seien aber geboten und dringlich. Ublichenveise hört der Amtsrich-
ter dann neben dem bzw. der Betroffenen den Psychiata, der das
Angebot gemacht hatte, als 'Sachverständigen'an. Sodann pflegt
der Richter zu erklären, entweder der bzw. die Betroffene stimme
jetzt zu, oder er werde die Entscheidung einem Vormund überant-
worten. Dieser wird im Bereich seines Wirkungskreises gesetzlicher
Vertreter. Sein Wille entscheidet nach geltendem Recht dann, wenn
der untergebrachte Mensch udie Bedeutung und Tragweite des
Eingriffs und der Einwilligung nicht beurteilen kanno. Dem Vormund
wird von der Anstalt ein kleiner Vordruck zur Unterschrift vugelegt,
worin er für alle psychiatrisch angeordneten Maßnahmen seine
Zustimmung ein für alle Mal und im Vorhinein gibt. Üblich ist, daß
diese Zustimmung vom Vormund ohne nähere Nachfrage an die
Anstalt gesandt wird. Damit ist der Wunsch des Psychiaters nach
bestimmten Anwendungen zunächsl einmal durchgesetzt. Ein ge-
setzlicher Vertreter ist jedoch nicht frei von jeder Bindung. Es muß
nämlich als Mißbrauch seiner Vertretungsmacht gewertet werden,
wenn eI im Gegensatz zu einer früher abgegebenen Erklärung der
Betroffenen einer Behandlungsma ßnahme zustim mt.

Psychiatrisches Testament bei angenommener Gefahr für
Leib und Leben

In einem Aufsatz im ,Lexikon Medizin, Ethik, Recht< stellen Hans-
Ludwig Schreiba und Gabriele Wolfslast, ein Strafrechtler aus Göt-
il.lgen und seine Kollegin, Neuroleptika und Elektroschocks in ihrer

_;rsönlichkeitsverändernden Wirkung zwar hirnverstümmelnden
Eingriffen gleich; dies bringt sie jedoch keineswegs dazu, die in den'Psychisch-Kranken'-Gesetzen vorgesehenen Vertretungsbefug-
nisse in ihrer verfassungsmäßigen Zulässigkeit zu hinterfragen.
Psychiatrische Zwangsbehandlung sei

... statthaft zur Behandlung der Kankheit oder Störung,
die zur Unterbringung geführt hat (uAnlaßkankheit.,),
und der Patient muß vorher aufgeklärt werden. Ausge-
nommen von der Zwangsbehandlung sind schwerwie-
gende Eingriffe, die Gefahren für Leben oder Gesundheit
des Palienten bedeuten oder zu wesentlichen Persön-
lichkeibveränderungen führen können; dazu gehören
etwa die Entnahme von Rückenmarks- und Gehirnfltis-
sigkeit sowie die Behandlung mit Neurolep[ka, die Elek-
troschocktherapie und psychochirurgische Eingriffe. Sol-
che Behandlungen bedürfen der Einwilligung des Betrof-
fenen oder seines geseElichen Vertreters, es sei denn,
es liegt eine vitale lndikation vor. (1989, Sp. 848)

Diese vitale Indikation erlaubt es Arzten und Arztinnen für den Fall.
daß ein Patient oder eine Patientin zur Außerung des natürlichen
willens nicht in der Lage ist und Lebensgefahr besteht, ohne aus-
. ,ckliche Einwilligung tätig zu werden - z.B. ein Patient ist bewußt-

lös und droht zu verbluten, wenn die Wunde nicht geschlossen wird.
lm Konfliktfall müssen die Azte und Aztinnen die vitale Indikation
nachweisen, was ihnen im Bereich der Medizin in der Regel keine
Schwierigkeiten bereitet; Psychiater müßten entsprechend bewei-
sen, daß z.B. eine Insassin an einem 'Haloperidol-Mangelsyndrom'
zu sterben droht, wenn sie nicht sofort Haloperidol in ihr Gesäß
einspritzen.

Die Bedeutung des Psychiatrischen Testaments
Die Einsicht in die Bedeutung des Psychiatrischen Testaments
kommt selten unabhängig vom Wissen über die Risiken, die mit der
normalen psychiatrischen Behandlung, zumeist Neuroleptika-Va-
abreichung, verbunden sind. Die unfreiwillige Behandlung bedeutet
für die Betroffenen nicht etwa, wie man glauben könnte, daß sie zu

ihrem Glück gezwungen werden; in aller Regel beinhaltet die ge-
waltsame psychiatrische Tätigkeit Einspenen und Anwendung neu-
rotoxischer (sich giftig auf das Navensystem auswirkender) Psy-
chodrogen. In totalitären Staaten werden diese psychiatrischen
Psychopharmaka zur Folter benutzt, in der Tiermedizin u.a. zur
Beruhigung von Schweinen auf Transprten; in der Psychiatrie
sollen dieselben, stereotyp verabreichten und als'antipsychotische
Neuroleptika' bezeichneten Chemikalien zur Heilbehandlung soge-
nannter'Schizophrener' und anderer'Psychotiker' dienen. Von die-
sen Psychodrogen ist bekannt, daß sie zu schweren körperlichen,
geistigen und psychischen Schäden führen können: u.a, zu Leber-
schäden, zu Tumorbildungen in den Brustdrüsen, zur Störung des
Hormonapparates (lmpotenz, Sterilität und Ausbleiben der Men-
struation), zu Chromosomenschäden (somit zu Mißbildungen, wie
sie auch Thalidomid/Contergan herbeiführte), zum Abbau der geisti-
gen Fähigkeiten, zu emotionaler Vereisung, Apathie und Verzweif-
lung (bis hin zur Selbsttötung) sowie insbesondere zu neurologi-
schen Schäden wie Parkinson-Erkrankung (Schüttellähmung) und
bleibenden Nervenzell-Veränderungen, die wiederum eine erhöhte'Psychose'-Anfälligkeit bewirken können. Lebensgefährliche Mus-
kelkrämpfe und Erstickungsanfälle beispielsweise können schon
bei einmaliger Verabreichung der chemischen Substanzen auftre-
ten; auch die Frage der Dosiaung spielt nur eine untergeordnete
Rolle; alle bekanntgewordenen Schäden traten unter sogenannter'therapeutischer' Dosierung auf (Lehmann 1 993b).

Der juristische Hintergrund

Ein Verbot der Zwangsbehandlung, wie es im medizinischen Be-
reich selbstverständlich ist, steht für die Psychiatrie noch aus. Che-
mische Präparate, Operationen, Bestrahlungen usw sind Eingriffe
in den menschlichen Körper. Solche Maßnahmen sind auch als
ärztliche Maßnahmen zunächst einmal Körperverletzung. Diese
wird durch eine Zuslimmung der Betroffenen gerechtfertigt und
damit rechtmäßig. Diese Zustimmung ist nur wirksam, wenn der
Arzt über die Vor- und Nachteile und über die Risiken und Chancen
genügend aufgeklärt hat. Patientinnen und Patienten entscheiden
beispielsweise zwischen dem absehbaren Krebstod und dem ärzt-
lichen Versuch, mit Bestrahlung oder Operation eine Besserung
oder verlängerte Lebensenrvartung herbeizuführen. Krebskranke in
ärztlicher Behandlung dürfen immer noch an ihrer Erkrankung ster-
ben, ungestört von Behandlungsmaßnahmen. lhr Wunsch gilt auch,
wenn er als unvernünftig gilt.
Das Selbsbestimmungsrecht von Patientinnen und Patienten
schließt auch die Selbstbestimmung zum Tode ein, so ein Beschluß
des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 31. Juli 1987;ein Arzt
muß und darf keine Hilfe leisten, wenn der Patient bzw. die Patientin
sie verbietet (OLG München 1987). Geht dem kranken Menschen
das Bewußtsein verloren, kann er also nicht mehr aktuell über
Eingriffe in seinen Körper entscheiden, so ist der Behandlungsein-
griff gerechtfatigt, wenn er seinem 'mutmaßlichen' Willen ent-
spricht. Liegt eine Erklärung des kranken Menschen aus früherer
Zeit zu dem eingetretenen Krankheitszustand vor, mit der er die
Behandlung ablehnt, so gilt diese Ablehnung;die Behandlung wäre
dann strafbare Körperverletzung und verpflichtet zum Schadenser-
satz. Die medizinische Indikation überwindet den Willen der Patien-
tinnen und Patienten nur in wenigen Ausnahmefällen. Das soge-
nannte Patiententestament für die letzten Lebensstunden und für
menschenwrirdiges Sterben ist jedenfalls anerkannt, von Einzelfra-
gen abgesehen (Sternberg-Lieben 1 985).
Der deutsche Jurist Wilhelm Uhlenbruck. der das Patiententesta-
ment publik machte, kam in einem Aufsatz von 1992 zum Ergebnis,

... die Auffassung, bei Willensunfähigkeit des Palienten
liege die letzte Enscheidung beim Arzt, wenn nicht nach
den Vorschriften des Bürgerlichen GeseEbuches ein
Pfleger zu bestellen und dessen Einwilligung einzuholen
sei, ist bei Vorliegen eines ,Patiententestamenbo oder



in den Fälen der gewüllkürten Vertretung in Gesund-
heibangelegenfpiten mit den Prinzipien eine modernen
Rechbstaaß nicht vereinbar. Nimmt man das verhs-
sungsrechtlich garantierte Recht des Patienten auf
Selbsheslimmung im Bereich der Heilbehandlung ernst,
so ist die Ausübung des Selbsbeslimmungsrechb arch
für die Fälle zu gewährleisten, in denen der Patient
außerstande ist, seinen aktuellen Willen zu artikulieren.
Angesichb der zunehmenden lnformiertheit über medizi-
nische Tatbestände und wachsender Mündiokeit kann es
einem Patienten nicht länger venrvehrt üerden, sein
Recht auf Selbsbestimmung auch im Vorfeld seiner Er-
kankung auszuüben. Es bliebt dem Einzelnen übeilas-
sen, ob er sein Selbsbestimmungsrecht durch ein sog.
Patiententestament oder durch die Besbllung eines Ver-
treters in Gesundheitsangelegenheiten ausüben will. Die
Selbshestimmung umlaßt nicht nur die antizipierte Ein-
willigung in einen ärüicien Heileingriff, sodern zugleich
auch das Redt, eine ärzüiche Behandlung oder einen
Eingriff abzulehnen. Voraussetzung ltir die WirKamkeit
einer Vorab-Erklärung des Patienten ist in allen Fälen,
daß er zumindest in groben Zügen die Art der Erkran-
kung oder/und den eintretenden Zustand sowie die Art
und Schwere des nofwendigen Eingriffs und die Folgen
einer.. Unterlassung in sdn Bewußtsein aufgenommen
hat. Uber Einzelheiten braucht er - anders als bei der
aktuellen Aufklärung - nicht informiert zu sein. Die Gren-
zen der Wirksamkeit von VoratsErklärungen liegen dort,
wo die Verueigerung der Einwilligung in einen lebensret-
tenden Eingriff sich als - pathologisch bedingter - Suizid
darstellt und nicht etwa als Bilanzselbstmord, Da die Vor-
ab-Erkläung des Palienten bindend ist, entftillt die Fet-
stellung des mutmaßlichen Willens durch den Arzt. Hat
der Patient eine Person seines Vertrauens - schrifüich -
bevollmächtigt, die Enßcheidung über Zustimmung oder
Verweigerung eines Eingriffs zu treffen, so ist der Arzt an
deren Enßcheidung gebunden, wenn nicht im Einzelfall
ein erkennbarer lv$ßbrauch vorliegt. (Uhlenbruck 1992,
s.204)

Was die Psychiatrie betrifft, argumentieren Psychiater bei ihrem
Wunsch nach Zwangsbehandlung von Psychiatrisierten mit deren'Recht auf Behandlung'; dieses ziehe eine 'Hilfeleistungspflicht des
Arztes'nach sich und setze ihn Schadensersatzansorüchen sowie
strafrechtlicher Vafolgung gemäß $ 323c Strafgesetzbuch (SIGB)
aus, wenn er nicht zwangsweise behandle. Rechtlich gesehen, so
Hans-Jürgen Möller (1983) aus der Psychiatrischen Anstalt der TU
München, sei die Vorenthaltung von Neuroleptika bei 'akuten Psy-
chosen' nicht entschuldbar, auch wenn diese ,... bei geduldigem
Abwarten spontan remittieren (nachlassen)könneno (S. 231), ohne
allerdings den Grund ftlr seine Ungeduld näher auszuführen. Für
die beiden Psychiater Harold Schwartz und William Vingiano aus
New York City und die Medizinstudentin Carol Bezirganian Perez
(1988) stellt die Entscheidung von Psychiatrie-Betroffenen, psy-
chiatrische Psychopharmaka zunickzuweisen, einzig ein Symptom
ihrer 'Krankheif dar; von Autonomie oder nachvollziehbaren logi-
schen Uberlegungen hinsichtlich'psychischer Krankheit' und ihrer
Behandlung könne nicht die Rede sein. Wenn 'Schizoflrrene'der
Behandlung mißtrauisch gegenüber stehen, liege die Ursache da-
für, so der Psychiata Paul Kielholz (1965) in seinem Lehrbuch für
den Psychopharmal@-Einsatz, in'Vergiftungsideen' und'paranoi-
dem' Mißtrauen (S. I 78).
Wie grundsätzlich Psychiate jedwede Abweichung von der eigenen
Meinung pathologisieren, geht aus ihrem weltweit verbreiteten
Psychiatrie-Handbuch DSM-lll-R hervor, das für die Widerspensti-
gen unter der Nummer V15.81 folgende Diagnose bereithält:
'Nichtbefolgen Medizinischer Behandlung*. Dabei sei als Ursache
für das unstatthafte Nichtbefolgen nicht etwa eine'psychische Stö-
rung' (bei den Betroffenen) anzunehmen, sondern - nicht minder
schlimm - eigene ethische Enrvägungen:

Hierzu gehören: das inational motivierte Nichtbefolgen
medizinischer Behandlung aufgrund der Verleugnung

der Kankheit, das Nichtbefolgen aufgrund religiöser An-
schauungen oder aufgrund von Entscheidungen, die auf
persönlichen Werturteilen über die Vor- und Nachteile
der vorgeschlagenen Behandlung beruhen, 0'Manualu
1989, S.435)

Mit der alleinigen Frage, ob'psychisch Kranke'sich weigern dürfen,
ihr 'Rechtsgut der Gesundheit zum Schutz freizugeben' (Wagner
1990), blenden Juristinnen und Juristen in der Regeldie Frage nach
der Qualität der Behandlung völlig aus. Bezeichnenderweise disku-
tieren sie meist die Venreigerung von Neuroleptika oder Elektro-
schocks, als würde die unvemünftige Ablehnung dieser - selbst
unta Psychiatern und Medizinern umstrittenen - Behandlungsme-
thoden kausal und akut zum Tode oder zu schwerer Gesundheits-
gefährdung führen, vergleichbar mit einer verhinderten Operation
bei Blinddarmdurchbruch. Dabei zweifeln selbst führende Vertreter
der institutionellen Psychiatrie den Nutzen der Zwangsbehandlung
mehr oder weniger offen an. Insbesondere dienstältere Psychiater
sprechen sich zunehmend für ein Unterlassen von Zwangsbehand-
lung aus, wenn auch bisher hauptsächlich in internen Diskussionen.
So treten Hanns Hippius und Rainer 

'lölle, 
zwei in Psychiaterkrei-

sen hoch angesehene Vertreter ihrer Zunft, in interner Kollegendis-
kussion fur ein Unteilassen der neuroleptischen Zwangsbehand-
lung ein:

Wenn zum Beispiel bei initialer Schizophrenie (Schizo-
phrenie' -Beginn) der Patient kein Krankheitsbewu ßßein
hat und daher die ttledikamente ablehnt, und insbeson-
dere wenn er seiner Konflikte oder seiner pathologischen
(krankhaften) Erlebnisweisen wegen gesprächsbereit
und kontaKbedürflig ist, soll die sofortige neuroleptische
Behandlung nicht erzwungen werden. (Trille 1983, S. 59)

Der enrvähnte Hippius (1983) fodert:
Bei der Abwägung von Indikationen sollte nicht zuletzt
die persönliche Einstellung des Patienten miteinbezogen
werden. Er sollte mitenßcheiden unter Einbeziehung von
beruflichen und familiären Aspekten, ob er dem Risiko
einer Wiedererkankung oder den Nachteilen einer neu-
roleptischen Behandlung Vonang gibt.

Öffentlich bezog da Schweizer Psychiater Gaetano Benedetti
(1988) Stellung:

lch meine, daß es fragwürdig ist, therapieunwilligen Pati-
enten die Psychopharmaka aufzuzwingen (wie dies mei-
nes Wssens mancher wohlmeinende Arzt tut)...

Sein Landsmann Luc Ciompi äußerte in einer'Fall'-Besprechung
am 27. Juni 1989 den Wunsch, durch den'vordergründigen Nebel
der Psychose'zum Menschen zu gelangen:

Wenn man einen Menschen anschaut, ihn diagnostiziert
und Neuroleptika verabreicht, ohne den lüenschen zu
verstehen, ohne Zugang zu ihm zu bekommen, ist dies
eine Etikettierung und damit daneben: Das ist eine
Psycfiiatrie, die ich ablehne. (Ciompi 1990, S. 24)

Die eingeschränkte psychiatrische Behandlungsbedürftigkeit auch
von strafrechtlich Untagebrachten erläutert Mario Etzensberger
(1990), Psychiater in der Anstalt KönigsfeldeniSchweiz:

Blosser Widerstand, Renitenz, Flucht, unfläti ges Verhal-
ten, wie immer geartete Versuche, zu wirklichem oder
vermeinüichem Recht zu kommen, ja selbst offene Ag-
gression und ein selbst gewählter Hungerstreik sind kei-
ne Kankheiten, dürfen ohne Wunsch der Insassen auch
nicht Gegenstand eines Psychiaters sein, (S. 30)

Dem Wert der modernen narroleptischen Behandlung steht der
Psychiater Manfred Bleuler in dem von ihm neubearbeiteten,Lehr-
buch der Psychiatrieo kritisch gegenüber, wenn er über die'ärztli-
che Kunst' der Beeinflussung von'Schizophrenen' philosophiert:

Viele Schizophrenien heilen ohne medikamentöse The-
rapie. Die Diagnose Schizophrenie an sich ist noch keine
Anzeige ftjr eine medikamentöse Behandlung. Jede me-
dikamenttbe Behandlung hat Nachteile: Die Kranken
verlieren an innerer Lebendigkeit und Sponhneität und



sind unter Medikamenten manchmal der sozialmedizini-
schen Beeinflussung, der Arbeits- und Gemein-
schaftstherapie und der Psychotherapie weniger zugäng-
lich. (..,) Bei der Behandlung eines Schizophrenen ein-
mal ohne [4edikamente auszukommen, ist eine beson-
dere Kunst - aber auch oft ein Vorteil für den Kranken.
(Bleuler 1983, S.462)

Auf eine Studie der drei US-amerikanischen Psychiater Courtenay
M. Huding, Joseph Zubin und John S. Strauss aus dem Jahre 1987
weist der US-amerikanische Therapeut Jay Haley (1989) in einem
bemerkenswerten Aufsatz hin; nach deren in verschiedenen Län-
dern und an verschiedenen Orten gemachten Untersuchungen, die
die Ergebnisse von Langzeitstudien über'chronisch Schizophrene'
zum Inhalt hatten, war die Chance einer'Gesundung'größer als 50
%, wenn diese nicht durch hirnschädigende Psychopharmaka be-
hindert wurden (Harding/Zubin/Strauss 1987). Die - gar zwangs-
weise - Verabreichung von Neuroleptika bezeichnete der amerika-
nische Psychiater Peter Breggin, Direktor des Center for the Study
of Psychiatry (Zentrum zur Ertorschung der Psychiafnbl, als außer-
ordentlich gefährlich. Seine Warnung begründet er mit den in großer
Zahl auftretenden Hirnschäden wie Dyskinesien (Störungen oder
schmerzhafte Fehlfunktionen von Bewegungsabläufen), Dystonien
(ständigen oder anfallsweise auftretenden Störungen der Mus-
kelspannung), Demenz (Verlust da intellektuellen Fähigkeiten) und
tardivet (mit der Zeit auftretender und moglicherweise bleibender)
Psychose (Breggin 1993).
Intern ist Psychiatern durchaus klar, daß bei Bekanntwerden der
Schädlichkeit ihrer neuroleptischen Behandlung mit Strirungen von
seiten der Justiz zu rechnen sein könnte. Berechtigter Anlaß zur
Sorge ist, daß neben den unmittelbaren, Neuroleptika-bedingten
- _ perschäden auch die dyskognitiven Symptome ins Blickfeld der
Kritik geraten könnten; diese stellen eine Beeinträchtigung von
Lernvorgängen und der Aufnahme von Gelesenem dar, verbunden
mit Sprachverständnisschwierigkeiten und der Unfähigkeit, eindeu-
tige Gefühlszustände zu erleben. Bereits 1981 wamten Kurt Hein-
rich und J. Tegeler (1983) aus der Psychiatrischen Anstalt Düssel-
dorf ihre Kollegenschaft auf einem offenbar von der Janssen GmbH
gesponserten Symposium:'

Als symptomatisch ftir die jetzige.Situation kann die kürz-
liche staatsanwaltsctafüiche Uberlegung angesehen
werden, neuroleptiscfie Behandlungen als wesenüich
persönlichkeitsverändernd von einer Genehmigung
durch den gerichbärzüichen Ausschuß abhängig zu ma-
chen, wenn die betrof,bnen Patienten nach dem nord-
rhei n-westfälischen Psyctrisch-Kranken-Hilfe-Gesetz ge-
richtlich in eine psychiatrische l{inik eingewiesen wur-
den. Gelingt es in absehbarer Zeit nicht, antipsychotisch
wirksame Neurdeptika ohne ausgeprägte dyskognitive,
apahische und extrapyramidale (besli mmte motorische)
Begleitwirkungssyndrome zu entwickeln, so muß mit zu-
nehmenden Widerständen gegen die neuroleptische
Therapie gerechnet werden. (S. 199)

efste Widerstände in Deutschland prägen ein Urteil (3 U 50/81)des
OLG Hamm vom 23. September 1981 ; hier drücken die Richter ihre
Schwierigkeiten aus, einen ernstzunehmenden Unterschied zwi-
schen Gebrauch und Mißbrauch von psychiatrischen Psychophar-
maka zu erkennen:

Dem Gericht ist bekannt die - das ist fast mehr als uNe-
benwirkung. - persönlichkeitszerstörende Wirkung von
Psychopharmaka, wenn diese nachhaltig und über einen
längeren Zeitraum hinweg eingenommen werden. Ande-
rerseib frihrt eine solche Medikation zur Beruhigung und
Dämpfung dnes geistig erkrankten Palienten. Solche
Wirkung mag therapeutischen Wert haben in dem Sinne,
daß der Patient so für seine Umgebung - auch das be-
handelnde oder veruahrende Krankenhaus oder Hdm -
am besten zu ertragen ist; personelle und sachlictre Ge
gebenheiten und lvöglichkeiten mögen solche uThera-
pieo geradezu erfordern, und auch die sogenannte
Schulmedizin mag das als die allein mögliche Art einer

Behandlung ansehen. Das läßt aber nicht darüber hin-
wegsehen (...), daß mit sdcher Art zweckgerichteter Me-
dikation eine Persrinlichkeißzerstörung einhergeht.

ln einer schwierigen Situation befinden sich Psychiatrie-Betroffene,
wenn sie psychiatrische Anwendungen mit sachfremden Begrün-
dungen ablehnen wollen, z.B. mit dem Argument, die Einspritzung
eines Neuroleptikums in ihren Körper wurde das Ozonloch ver-
größan. Die Situation stellt sich anders dar, wenn z.B. eine Psy-
chiafisierte sich zwar von jedermann verfolgt, von Sendern a@e-
hot und von Elektroden ferngesteuert fühlt, jedoch zur Sonderfrage'Ja oder Nein zu Neuroleptika'wegen moglicherweise auftretender
Spätschäden eine klare, rational begnindete ablehnende Antwort
vortragen kann. lm ersten Fall müssen die Untergebrachten mit
Behandlung rechnen, im zweiten ebenso, der Behandler hier aller-
dings auch mit einem nachfolgenden straf- und/oder zivilrechtlichen
Verfahren wegen KörperverleEung. In beiden Fällen ist für die
ursprünglich Behandlungsunwillige der Unglücksfall passiert: Der
zwangsweise Eingriff in die kuperliche Unversehrtheit erfolgte, der
Schaden (2.8. ein bleibender Leberschaden oder Pigmentablage-
rungen im Herzmuskel) trat ein;mit einer Haftstrafe des Psychiaters
oder einem Schmazensgeld ist er prinzipiell nicht wieder wettzu-
machen. Deutlich zeigt sich hier die Notwendigkeit, sich rechtzeitig
und wirksam vor psychiatrischer Zwangsbehandlung zu schützen.
Ein möglicher Schritt auf dem Weg zum Schutz vor psychiatrischer
Zwangsbehandlung ist neben der Schaffung nichtpsychiatrischer
Zufluchtsorte und Alternativen (Wehde 1991, 1992) die rechtliche
Absicherung des Psychiatrischen Testaments. lm Grunde wäre eine
Gesetzesreform in vielen Ländern nicht einmal notwendig, da SIGB
und Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Vorausverfügungen bereits
jetzt ermöglichsn. @#{nt€rbringüng€g€-

r
bereits wirksam erklärten Willer des einsiehtsfäl'rigen Patienhn
H€ht€este$et i€[ Die langwährende politische Praxis, der Psychia-
trie einen mehr oder weniga rechtsfreien Raum zuzugestehen,
erschwert es jedoch Juristinnen und Juristen, Betroffenen sowie
anderen Beteiligten, insbesondere Psychiatern, die Rechtswirk-
samkeit korrekt verfaßter Voausverfügungen zu erkennen.
Der 1987 veröffentlichte Musterbxt des Psychiatrischen Testa-
ments enries sich bei den ersten Anwendungen als wirksam:
Psychiater schreckten in den wenigen Fällen seiner formell abgesi-
cherten Anwendung vor der ansonsten üblichen Zwangsbehand-
lung zurück.

Erste Erfahrungen und persönliche Wünsche

Wie Szasz mitteilte, ist das formell abgesicherte Psychiatrische
Testament bisher einzig in Deutschland erfolgreich angewandt wor-
den. Inzwischen gibt es jedoch in vielen Ländern (Skandinavien,
Osterreich, Schweiz, Neuseeland, USA) lnitiativen, formelle Wil-
lenserklärungen zu verfassen. Die Reaktion der betroffenen Psych-
iater verändörte sich inzwischen von Überheblichkeit zu Vorsicht.
Die Befragung von Juristen bewog sie, von beabsichtigen Zwangs-
behandlungen abzusehen:Sie hatten Angst, sich beieiner Mißach-
tung des Psychiatrischen Testaments strafbar und schadensersatz-
pflichtig zu machen - unter der Voraussetzung, daß das Psychiatri-
sche Testament schriftlich vulag, ein Rechtsanwalt oder eine
Rechtsanwältin die Rechte des untergebrachten Menschen ernst-
haft vertrat und insbesondere letzterer bei seiner ablehnenden
Haltung gegenüber den geplanten psychiatrischen Anwendungen
blieb. In Diskussionen über die neue Situation beklagten sich die
betroffenen Psychiata darüber, daß sie nun zur Untätigkeit verur-
teilt seien, denn außer Neuroleptika hätten sie nichts anzubieten.
Die Zwangsuntagebrachten wurden von den Psychiatern, die zu-



vor noch wegen 'Selbst- und Fremdgefährdung'auf monatelange
Einsperrung in die Anstalt plädiert hatten, jeweils innerhalb weniger
Tage wieder in die Freiheit entlassen - unbehandelt und plötzlich
'genesen'. Die betroffenen Psychiater ertrugen die Situation nicht,
diese Menschen zwar eingesperrt auf ihrer Station halten, an ihren
Körpern aber keine Neuroleptika anwenden zu dürfen.
Der Mustertext des Psychiatrischen Testaments von 1987 bezog
sich vonrviegend auf die Zurückweisung ungewollter Behandlungs-
formen. Uberraschend widaspruchslos, offenbar unvorbereitet,
beugten sich Psychiater der Vorausverfügung. Es ist aber wahr-
scheinlich, daß später gerichtlich über die Gültigkeit eines Psychia-
trischen Testaments entschieden wird, denn es ist nicht anzuneh-
men, daß sich Psychiater ihr stärkstes Machtmittel, die Zwangsbe-
handlung, kampflos aus den Händen nehmen lassen. Um das
Argument zu widalegen, außer Neuroleptika, Insulin- und Elektro-
schocks gäbe es keine Unterstützungsformen für den jeweiligen
'psychisch kranken' Menschen, sieht die weiterentwickelte Form
des Mustertextes einen speziellen Abschnitt vor, in dem die Anwen-
derinnen und Anwender eines Psychiatrischen Testaments im vor-
aus niederschreiben, welche positiven und konstruktiven Hilfen sie
für den Fall ihrer akuten Vemicktheit wollen.
lm formellen Psychiatrischen Testament folgt dem ersten Teil des
Mustertextes ein Abschnitt mit den persönlichen, auf eine mögliche
Anstaltsunterhingung und Behandlung bezogenen Wünschen. Um
es den Anwendern und Anwenderinnen zu erleichtern, sich Gedan-
ken zu konkreten Wünschen zu machen, hält der Mustertext einen
Abschnitt mit Vorschlägen bereit.
Da die antipsychiatrische Grundhaltung den freien Willen des Men-
schen respektiert, erlaubt die gegenwärtige Fassung des Psychia-
trischen Testaments auch die Absicherung des Wunsches nach
Behandlung mit bestimmten noch zugelassenen psychiatrischen
Methoden. In den USAwird diese liberale Form des Psychiatrischen
Testaments, die dem in Berlin entwickelten inhaltlich völlig ent-
spricht, in einem Artikel von Joseph Rogers und Benedict Centifanti
(1991) als "Mill's Willo (S. 9) bezeichnet, gemäß der freiheitlichen
Gesinnung von John Stuart Mill:

Einzig um eine mögliche Schädigung Dritter abzuwen-
den, ist es gerechtfertigt, zwangsweise Gewalt auf ein
Mitglied einer zivilisierten Gesellschaft auszuüben. Sein
eigenes Interesse, ob physisch oder moralisch, reicht als
Rechtfertigung nicht aus, (Mill 1912, S, 125f,)

Rogers und Centifanti wollen demzufolge ein schriftliches Doku-
ment entwickeln, das

,.. das Pro und Contra unserer Enbcheidung über unse-
re Behandlung darlegt, unsere diesbezügliche frühere
Behandlung, eine Erklärung zum Verständnis unseres
Rechts auf eigene Enhchddung und Ablehnung sowie
eine gehörige Klarheit hinsidtlict unseres Interesses,
daß unsere Wünsche beachtet und befolgt werden. (S.
13)

Beispiel einer individuellen Verfügung

lm folgenden gebe ich die entsprechende Passage aus meinem
eigenen Psychiatrischen Testament wieder, um einen Eindruck zu
geben, wie die Foderungen formuliert werden können. Die notfalls
einem Richter vozulegende Erklärung, die u.a. die Begriffe wie
,,normales lcho und ',positive renormalisierende Wirkungo enthält,
sah ich bei der Abfassung nicht als den geeigneten Ort an, um mich
über Sinn und Unsinn dieser Formulierungen auszulassen.

Besonderherten neiner Lebensführung und meines Willens bezüg-
Iich des Umgangs mit mir
l. 1977 wurde ich ohne richterliche Genehmigung in die Psychiatri-
sche Anstalt WinnenderVBaden-Württemberg verschleppt und dort
festgehalten und zwangsbehandelt. Die normale Anwendung der
handelsüblichen Neuroleptika aller Klassen (Phenothiazine, Thiox-

anthene, Butyrophenone und Diphenylbutylamine), aller Kombinati-
on, aller Potenz, aller Wrkdauer, aller Verabreichungsfom und aller
Konzentration sowie der Antiparkinsonmittelftihrte (auch) bei mir zu
einer Reihe schwerer körperlicher Erkrankungen, vonviegend zu
Parkinson- (Schüttellähmung-) und anderer Gehirn-Erkrankung in
vielfältiger Symptomatik: Lähmungserscheinungen, Tremor (Mus-
kelzittern), tardive Dyskinesie (im Laufe der Anwendung auftreten-
de, nicht behandelbare Beuregungsstörung) in Form des Zwangs-
mümmelns, Rigor (Körperversteifu ng), Amimie (mimische Stane),
Dysarthrie (venraschene Spracfie), Tasikinesie (Zwang zu ständi-
gem Umhergehen), Augenmuskelkämpfe, Konzentralions- und
Schlafstörungen sowie Affektlabilität (Gemütsunsicherheit). Weiter-
hin traten massiv auf: Kreislaufkollaps, Austrocknung der Nasen-
schleimhäute mit starken Blutungen, Miktionsbeschwerden
(Schwiedgkeiten beim Wasserlassen), Obstipation (Verstopfung),
Cushing-Syndrom (Aufquellen des Rumpfes und des Gesichts),
Hormonstörungen (wie z.B. sexuelle Lustlosigkeit und lmpotenz),
Augen- und Hautveränderungen sowie Haarausfall. Weitere wahr-
scheinliche Erkrankungen, die durch die Behandlung mit den ner-
vendämpfenden bzw. -lähmenden Präparaten (Neuroleptika) her-
vorgerufen wurden, wie Hirnrhythmusstörungen, Blutbild- und EKG-
Veränderungen, dürften in den Akten der Psychiatrischen Anstalt
der Freien Universität Berlin dokumentiert sein, wo aufgrund der
oben beschriebenen Neuroleptika-Auswirkungen an meinem (ver-
meintlich geisteskranken) Körper weiterhin psychiatrisch-neurolep-
tische Anwendungen stattfanden. (lm Bedarfsfall ist diese Akte zur
Entscheidungsfindung heranzuziehen und mir vorzulegen.) Die Be-
handlung meines Körpers mit neurotoxischen Stoffen führte zu
einer langfristigen Leberschädigung. lch mache darauf aufmerk-
sam, daß selbst Mediziner und Psychiater, die dem Einsatz von
Neuroleptika alles andere als kritisch gegenüberstehen, bei Men-
schen mit eina vorgeschädigten Leber wegen der lebertoxischen
Wirkung der Neuroleptika von einem besonders hohen Risiko spre-
chen (siehe: Jules Angst,,Begleitwirkungen und Nebenwirkungen
moderner PsychopharmaJen, in: Praxis (Bern), 49. Jg. (1960), Nr.
20, S. 508; Hans Joachim Kähler, 'Störwirkungen von Psychophar-
maka und Analgelikau, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft 1967, 5.247; R.-M. Thiele, ,Uber die Anwendung von Psy-
chopharmakao, in: Fritz Reimer {Hg.),,Krankenhauspsychiatrie.
Ein Leitfaden für die praktische Arbeito, StuttgarVNew York: G.
Fischer Verlag 1977, S. 118).
ll. Die in der Anstalt - unter Neuroleptika - ohne meinen Willen an
mir durchgeführten anderen Anwendungen wie Kochgruppe, Be-
schäftigungs-'Therapie', Musik-'Therapie', Einzel- und Gruppenge-
sprächs-'Therapie' führten ebenfalls nicht zu einer Verbesserung
meiner Verfassung, die - als Folge der Neuroleptika-Behandlung -
durch die übliche seelische Abstumpfung und intentionale Verar-
mung, durch Wllenlosigkeit, Veruirrtheit, Minderwertigkeitsgefühle,
Verzweiflung und erhebliche Selbstmordgedanken bestimmt war.
Solche Zustände sind meinem Wesen an sich völlig fremd; meine
Freunde und Freundinnen können dies im Zweifelsfall bestätigen.
Nie zuvor hatte ich an Selbstmqd gedacht, aber unter Neuroleptika
besaß ich nur den einen Gedanken: Wie bereite ich meinem Leben
ein Ende. Mit dem Absetzen der Neuroleptika verschwanden diese
(mit den oben genannten Hirnerkrankungen gesetzmäßig einherge-
henden) Persönlichkeitsveränderungen völlig.
lll. lch lehne deshalb jede Anwendung von Neuroleptika ab; auch
die Anwendung von psychiatrischen Mitteln, die zu ähnlichen Stö-
rungen fuhren, wie Antidepressiva, Lithium, sowie die Anwendung
von Tranquilizem und Barbituraten sowie von sogenannten nicht-
klassifizierbaren Psychopharmaka wie Distraneurin oder Antabus,
von wesensvenrvandten oder neuentwickelten Neuropsychophar-
maka oder gar Schocks mittels elektrischen Stroms, Insulin oder
Krampfgift sowie von hirnoperativen Maßnahmen wie z.B. Loboto-
mie oder Leukotomien aller Art untersage ich strengstens.
lV. Aufgrund meiner geschädigten Leber, aufgrund meiner schlech-
ten Erfahrungen und aufgrund meines Wissens von der Wirkungs-
weise und den Auswirkungen 'antipsychotischer Medikamente' (sie-



he Peter Lehmann, ,Der chemische Knebel - Warum Psychiater
Neuroleptika verabreicheno, Berlin 1 986; Teilvorveröffentlichung ei-
ner Dissertation am Fachbereich 22 der Technischen Universität
Berlin) nehme ich Präparate grundsätzlich nur ein nach Rückspra-
che mit Arzten und Arztinnen meines Vertrauens, bei denen ich in
Behandlung bin und/oder zu denen ein tatsächliches Vertrauens-
verhältnis besteht (V.R., 8.M., A.T. - Namen und Adressen habe ich
hier unkenntlich gemacht). Mriglichenreise möchte ich mich auch -
sofern ich den Rat eines weiteren mir vertrauten Menschen benöti-
ge - mit der Heilpraktikain A.O. darüber verständigen, ob ich ein
beruhigendes naturheilkundliches Mittel (2.8. Schlaftee) einneh-
men will. Es ist nicht auszuschließen, daß ich nach Abfassen mei-
nes Psychiatrischen Testamentes noch weitere kompetente und
vertrauenswürdige Menschen kennenlerne; auch diese mochte ich
ggf. in Entscheidungen einbeziehen können. Befinde ich mich in
einer Anstalt außerhalb Berlins, so kennen die genannten Behand-
ler und Behandlerinnen meines Vertrauens vermutlich andere ver-
trauenswürdige Behandler und Behandlerinnen am Ort meines Auf-
enthalts, die eine gleiche oder ähnlich Auffassung von der Vielfalt
menschlicher Lebensäußerungen haben und demzufolge zu glei-
chen oder ähnlichen Behandlungsmethoden neigen, wie ich sie für
mich fordere.
V. Natürlich ist Einspenen oder Festschnallen für alle Menschen
unangenehm. lch würde voraussichtlich auch darunter leiden. Aber
unter psychiatrischen Psychopharmaka oder unter Schockbehand-
lung würde ich unvergleichlich viel schwerer leiden. lch weise dar-
auf hin, daß das Anschnallen von aufgeregten Menschen aufgrund
der Thrombosegefahr außaordentlich gefährlich ist; sollte ich mich
unnormal stark aufregen,.so mochte ich in Ruhe gelassen und nicht
noch provoziert werden. Ubefiaupt: Sollte sich meine Lebens- und
. nnesweise in einer Weise ändern, die Psychiata und Psycholo-

{en aufgrund fehlenden Einfühlungsvermrigäns und fehlendän Ver-
stehens gemeinhin als 'psychisch kank'bezeichnen, so möchte
ich, daß alle mir nahestehenden Menschen, insbesondere die Ver-
trauenspersonen, dies begreifen als einen Vogang in der Kette
aller meiner bishedgen Lebensvorgänge. Mein Wunsch ist es dabei,
mit mir und mit meinen Mitmenschen im Einklang, in der Auseinan-
dersetzung und im Widerspruch lebendig zu sein und zu bleiben.
Vl. Bestehen (wider Erwarten) realistische Anhaltspunkte, daß ich
mich oder andere verletzen oder töten möchte oder werde - An-
haltspunkte, die in meiner Person und nicht in sogenannter'psych-
iatrischer Erfahrung' liegen -, so erwarte ich, daß mir dies unmög-
lich gemacht wird, allerdings nicht durch Neuroleptika, Elektro-
schocks, Antidepressiva oder Ledeniemen-Fesselung. Soweit nö-
tig, möchte ich in einem solchen hypothetischen Extremfall bewacht
und festgehalten werden, notfalls gegen meinen Widerstand. Meine
Umgebung darf sich allerdings nicht scheuen, das Zusammenleben
mit mir fortzusetzen, indem man mich etwa alleine in eine dunkle
Kammer spent.
Vll. Keinesfalls möchte ich im Zuständigkeitsbereich Hanfried
t-lelmchens, Adolf Pietzckers oder Erdmann Fähndrichs unterge-

-rcht werden - Psychiater, mit denen ich im Rechtsstreit lag. Eine
Einsperrung in die Psychiatrische Anstalt der FU Berlin würde mög-
licherweise vorhandene Angste vorhersehbar ins Maßlose steigern;
in diese Anstalt, mit der ich sehr schlechte Erfahrungen machte,
möchte ich auf gar keinen Fall verbracht werden.
Vlll. Mein Körper ist auf Naturkost eingestellt. Sollten Psychiater
nicht in der Lage sein, meinen Ernährungsminschen nachzukom-
men, so sollen mich meine Freunde und Freundinnen mit gesurder
Kost vasorgen können, aber auch mit Genußmitteln aller Art wie
Speiseeis, Mineralwasser, Obst und Obstsäften, Tee, Kaffee usw.
usf. Möchte ich zu Beruhigungszwecken etwas Alkoholoder Scho-
kolade oder ähnliches, so will ich frei darüber verfügen. Sollte ich
ein Nahrungsangebot ablehnen, beispielsweise weil ich gerade
wichtigeres zu tun habe als zu essen oder weil ich abnehmen will
oder weil ich Angst habe, beispielsweise mit neurotoxischen Psy-
chodrogen wie Neuroleptika vagiftet zu werden: Nahrungsangebo-
ten von Menschen meines Vertrauens werde ich aufgeschlossen

gegenüberstehen.
lX. Freunde und Freundinnen sowie Familienangehörige und son-
stige Personen meines Vertrauens, die mich besuchen, müssen
mich jederzeit unbefristet besuchen und vertrauliche Gespräche in
einem eigenen Raum mit mir ftihren können - sofern ich das will. In
Situationen, die evtl. zu meiner Unterbringung in einer Anstalt ge-
führt haben könnten, ist es für mich außerordentlich wichtig, Perso-
nen meines Vertrauens um mich zu haben, auch nachts, um wieder
zu meinem normalen lch zurückfinden zu können. Diese positive
renormalisierende Wirkung des Beistands von Personen meines
Vertrauens habe ich am eigenen Leib erfahren. Personen meines
Vertrauens können naturlich auch andere Anstaltsinsassen und
-insassinnen sein. Ausreichende Kommunikationsmoglichkeiten
sind auf meinen Wunsch auch durch einen eigenen Telefonan-
schluß herzustellen. Ein Einzelzimmer soll mir - sofern ich es will-
nicht verwehrt werden. Auf Gegenstände, wie sie in Krankenhäu-
sern von Patienten und Patientinnen üblicherweise mitgebracht
werden können, möchte ich in der Anstalt nicht verzichten müssen:
Fernseher, Bücher, Radio, Kassettenrekorder, Literatur, Schreibge-
rät usw
X. Kulturelle Betätigung, Tanz, sportliche Betätigung wie Joggen,
Gymnastik, Tischtennis, Schwimmen sowie Natur, frische Luft, Son-
ne, Spazierengehen und überhaupt der Aufenthalt im Freien haben
auf mich eine heilsame Wirkung. Der Zugang hierzu ist mir jederzeit
zu gestatten. Auf Wunsch ist die Mriglichkeit zu schaffen, daß mich
Menschen meines Vertrauens massieren können. Entwickle ich das
Bedürfnis nach religiöser Betätigung gleich welcher Art, ist mir diese
Betätigung zu gestatten, auch nenn die zuständige Kirche außer-
halb des Anstaltsgeländes liegt.
Xl. Bei einer Unterbringung lege ich möglicherueise keinen Wert
darauf, mit den Anstaltsbediensteten zu reden. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß offene Wqte meinerseits über das eigene Leben oder
über die Auswirkungen von Psychopharmaka an meinem Körper
stets zu der verstärkten Anwendung dieser Chemikalien geführt
haben. Auf meinen Wunsch hin haben Anstaltsbedienstete von
Annäherungsversuchen abzusehen, die ich als belästigend empfin-
de. lch bin nicht damit einverstanden, daß jemand meine Psyche
unter vier Augen untasucht, also ohne daß ein Zeuge oder eine
Zeugin meines Vertrauens anwesend ist. Sonst setzt sich der vorur-
teilsbehaftete Wille einer solchen anstaltsbediensteten Untersu-
chungsperson z_u leicht durch, indem diese eingeschränkt wahr-
nimmt, einfühlt und versteht, infolgedessen eingeschränkt berichtet
und urteilt. Es ist geradezu absurd, wenn derlei Untersuchungen als'wissenschaftlich konekt'erst dann beurteilt werden, wenn außer
mir als Be$offenem und der urteilenden Person niemand anwesend
ist.

Für wen gilt das Psychiatrische Testament?

Geschäftsunfähig - beispielsweise - in Deutschland ist,
... wer sich in einem die freie Willensbildung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Gei-
stestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Na-
tur nach ein vorübergehender ist. (g 104 ll BGB)

Diese Voschrift findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch im Dritten
Abschnitt des Ersten Buchs unter der Uberschrift uRechtsgeschäf-
te(. (Der Begriff 'vonibergehend' ist hierbei sehr eng gefaßt; eine
Störung der Geistestätigkeit infolge eines mehrstündigen Rausches
gilt beispielsweise als vorübergehend.) Die höchstpersönlichen Er-
klärungen bezüglich des eigenen Körpers sind keine Rechtsge-
schäfte. Die zitierte Vorschrift besagt nichts über die Wirksamkeit
von Erklärungen zur eigenen Behandlung. Auch der geschäftsunfä-



hige Mensch, der beispielsweise die Rechtsgeschäfte eines Kauf-
vertrags oder einer Schenkung nicht wirksam vornehmen kann, ist
nach geltendem Rechtzur Entscheidung über seinen eigenen Kör-
per höchstselbst berufen, soweit er nur die dafür erforderliche Ein-
sichts- und Willensfähigkeit hat. Das gilt für Noch-nicht-Volljährige,
für Personen mit einem Vormund usw.
Um die Durchsetzung des eigenen Willens mdglichst zu sichern, ist
es notwendig, das enr'ähnte Psychiatrische Testament schon heute
zu verfassen. Dies gilt ftir alle Betroffenen sowie diejenigen, die
nicht wissen, ob sie nicht vielleicht doch einmal Betroffene sein
werden. Es ist erfqderlich, 'in gesunden Tagen'den Willen bezüg-
lich üblicher PsychiatrieMaßnahmen zu erklären. Die Rechtslage
ist kompliziert, viele Einzelheiten sind umstritten. Eine eindeutige
Erklärung, vielleicht noch mit einer Bescheinigung von Zeugen und
Zeuginnen (2.B. Notar, Anwalt, Freundin, Vater, Kollegin), daß da
bzw. die Erklärende im Vollbesitz der geistigen Kräfte ist, wird aber
im Zweifel jedenfalls in der gewünschten Richtung wirken. Wer -
wie viele Leute, die noch nicht in der Anstalt waren - glaubt, es sind
nur die anderen, die sich in der Gefahr der Psychiatrisierung befin-
den, ihm oder ihr könne das nie passieren, kennt mdglichenreise
Menschen, die schon von psychiatrischen Behandlungsmaßnah-
men betroffen waren. Diese Menschen können von einem großen
Angstdruck befreit werden, wenn sie auf die M-öglichkeit des Psy-
chiatrischen Testaments hingewiesen werden. Ubrigens: Alle Men-
schen in Altenheimen ffauchen den Schutz des Psychiatrischen
Testaments.
Letztlich nutzt das Psychiatrische Testament auch den psychia-
trisch Tätigen, die immer davon bedroht sind, straf- und zivilrecht-
lich zur Verantwortung gezogen zu werden: Greifen sie nicht zum
Mittel der Zwangsbehandlung, und der unbehandelte psychiatrisier-
te Mensch tut sich oder Dritten einen Schaden an, so sind schon
Gerichtsurteile ergangen, die den Psychiatern wegen der unterlas-
senen Maßnahmen die Verantwortung für einen entstandenen
Schaden zuschoben. Greifen sie jedoch ohne - in aller Regel nicht
vorhandenen - rechtfatigenden Notstand zum Mittel der Zwangs-
behandlung, so machen sie sich grundsätzlich strafbarer Krirperver-
letzung schuldig, und sicher findet sich hin und wieder ein Gericht,
das die Gültigkeit der laut Vafassung direkt wirkenden Grundrechte
über die psychiattische Diagnose stellt. Es bedarf einzig eines
Hichterspruchs, aus einem psychiatrisch Tätigen einen psychiatri-
schen Täter werden zu lassen.
Nicht zuleEt soll enrähnt sein, daß das Psychiatrische Testament
auch einen 'therapeutischen'Wert besitzt, und zwar insofern, als
sich beim Verfassen für jeden einzelnen Menschen die Frage nach
vorhandenen Vertrauenspersonen und nach mtiglichen Unterstüt-
zungsformen für den Fall akuter Venücktheit stellt. Hier wird das
Prinzip der Selbstverantwortung besonders sichtbar: Es gilt einer-
seits, sich die eigene, moglicferweise isolierte soziale Situation zu
vergegenwärtigen, bestehende Freund- und Bekanntschaften auf
das Vertrauensverhältnis zu prüfen und sich gegebenenfalls aktiv
an die Veränderung einer unbefriedigenden Situation zu machen,
sprich: sich Freunde, Freundinnen oder Verbündete zu suchen.
Andererseits gilt es, konkrete Maßnahmen für eine ungewisse Zu-
kunft gedanklich vonrregzunehmen: Was brauche ich, sollte ich
(wieder) verrückt werden? Was tut mir dann gut? Womit behandeln
Psychiater? Was enrvartet mich im Altenheim? Was lehne ich ab?
Was will ich? Was nehme ich notfalls in lGuf? Wo sind die Men-
schen, die mich untershiEen werden? Die frühzeitige Auseinander-
setzung mit all diesen Problembereichen könnte, ernsthaft ange-
packt, durchaus dazu führen, das tägliche Leben bereits jetzt derart
umzugestalten, daß die Gefahr einer psychiatrischen Zwangsein-
weisung und Zwangsbehandlung efieblich geringer wird. Ein kor-
rekt niedergeschriebenes und in der Anwaltskanzlei hinterlegtes
Psychiatrisches Testament macht dann das eigene Leben noch
sicherer vor psychiatrischer Bedrohung.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Psychiatrischen Testament
sind durchaus ermutigend. Die einsetzende öffentliche Berichter-

stattung, z.B. lm deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel (,Chemi-
sche Knebel* 1993) im Juni 1993, hat seine Bekanntheit und somit
auch seine Akzeptanz beträchtlich gefördert. lm Interesse der an-
satzweisen Durchsetzung von Menschenrechten auch für psychia-
Fisch Etikettierte ist es zu wünschen, daß sich diese Entwicklung
auf breiter intemationaler Ebene fortsetzt.
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